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3. die Sache an ein gesel lschaft l iches Organ der 

Rechtspf lege zu übergeben

ist.

§ 100

Absehen von der Einlei tung eines 

Ermit  t lungsverfah rens

(1) Wird bei der Prüfung von Verdachtshinweisen fest
gestel l t ,  daß sich der Verdacht einer Straftat 
nicht bestät igt  oder es an den gesetzl ichen Vor
aussetzungen der Strafverfolgung fehlt ,  ist  von 
der Einlei tung eines Ermit t lungsverfahrens abzu- 
sehen,

(2) Der Staatsanwalt  kann von der Einlei tung eines Er
mit  t lungsverfahrens absehen, wenn nach den Best im
mungen des Strafgesetzbuches von Maßnahmen der straf
recht l ichen Verantwort l ichkeit  abgesehen wird oder 
wenn der Verdächt ige wegen einer anderen Straftat 
rechtskräft ig verurtei l t  ist  und die zu erwartende 
Maßnahme der strafrecht l ichen Verantwort l ichkeit  
neben der rechtskräft ig verhängten nicht ins Ge
wicht fäl l t .

(3) Dem Anzeigenden und dem Geschädigten is. t  ein begrün
deter Bescheid zu ertei len; die Mit tei lung kann auch 
in einer persönl ichen Aussprache erfolgen. Münd
l iche Mit tei lungen sind aktenkundig zu machen. Der 
Anzeigende und der Geschädigte sind auf das Recht 
der Beschwerde hinzuweisen.

§ 101
Einlei tung eines Ermit t lungsverfahrens

(1) Ergibt die Prüfung von Verdachtshinweisen, daß der 
Verdacht einer Straftat besteht,  und l iegen die ge
setzl ichen Voraussetzungen der Strafverfolgung vor,  
ordnet der Staatsanwalt  oder das Untersuchungsorgan, 
soweit  keine Entscheidung gemäß § IGO (2) getrof
fen wurde, durch schri f t l iche, begründete Verfügung 
die Einlei tung eines gegen Bekannt oder Unbekannt 
gerichteten Ermit t lungsverfahrens an.


